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Angaben unter dem Vorschriftentitel beziehen sich auf die Gliederungsnummern in der Sammlung der Gesetze und Verordnungen der Freien und Hansestadt Hamburg.

Verordnung

über den Bebauungsplan Kirchwerder 19

Vom 17. Juni 2002

Auf Grund von § 10 und § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 27. August 1997
(BGBl. 1997 I S. 2142, 1998 I S. 137), zuletzt geändert am
13. September 2001 (BGBl. I S. 2376, 2398), in Verbindung mit
§ 3 Absatz 1 und § 5 Absatz 1 des Bauleitplanfeststellungs-
gesetzes in der Fassung vom 30. November 1999 (HmbGVBl.
S. 271), § 81 Absatz 1 Nummer 6 der Hamburgischen Bauord-
nung vom 1. Juli 1986 (HmbGVBl. S. 183), zuletzt geändert am
18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 221), § 6 Absätze 4 und 5 des Ham-
burgischen Naturschutzgesetzes in der Fassung vom 7. August
2001 (HmbGVBl. S. 281), sowie § 1 Absatz 2, § 2 Satz 1 Num-
mer 2, § 3 Absatz 2 und § 4 der Weiterübertragungs-
verordnung-Bau vom 28. Juni 2000 (HmbGVBl. S. 134) wird
verordnet:
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bis 5756, 1176, über das Flurstück 1176, Südwestgrenzen der
Flurstücke 4988 bis 4992, 5900 der Gemarkung Kirchwerder.

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die
ihm beigegebene Begründung werden beim Staatsarchiv zu
kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:
1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim

örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststunden
kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke
beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein
Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich sind
a) eine Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1

und 2 des Baugesetzbuchs bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften und

b) Mängel der Abwägung,
wenn sie nicht in den Fällen des Buchstabens a innerhalb
eines Jahres, in den Fällen des Buchstabens b innerhalb von
sieben Jahren seit dem In-Kraft-Treten des Bebauungsplans
schriftlich gegenüber dem örtlich zuständigen Bezirksamt
geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Ver-
letzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nach-
stehende Vorschriften:

1. In den nach § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Bau-
gesetzbuchs als Erhaltungsbereich bezeichneten Gebie-
ten bedürfen zur Erhaltung der städtebaulichen Eigen-
art des Gebiets auf Grund seiner städtebaulichen Gestalt
der Rückbau, die Änderung, die Nutzungsänderung
oder die Errichtung baulicher Anlagen einer Genehmi-
gung, und zwar auch dann, wenn nach der Baufreistel-
lungsverordnung vom 5. Januar 1988 (HmbGVBl. S. 1),
zuletzt geändert am 21. Januar 1997 (HmbGVBl. S. 10,
11), in der jeweils geltenden Fassung eine Genehmigung
nicht erforderlich ist. Die Genehmigung zum Rückbau,
zur Änderung oder zur Nutzungsänderung darf nur
versagt werden, wenn die bauliche Anlage allein oder
im Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen das
Ortsbild oder das Landschaftsbild prägt oder sonst von
städtebaulicher, insbesondere geschichtlicher oder
künstlerischer Bedeutung ist. Die Genehmigung zur
Errichtung der baulichen Anlage darf nur versagt wer-
den, wenn die städtebauliche Gestalt des Gebiets durch
die beabsichtigte bauliche Anlage beeinträchtigt wird.

2. Auf der mit „(T)“ bezeichneten Fläche des allgemeinen
Wohngebiets sind Erweiterungen, Änderungen und
Erneuerungen für den vorhandenen Tischlereibetrieb
nur zulässig, sofern schädliche Umwelteinwirkungen im
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der Fas-
sung vom 14. Mai 1990 (BGBl. I S. 881), zuletzt geän-
dert am 9. September 2001 (BGBl. I S. 2331, 2334), zum
Beispiel durch den Einbau von Lärmschutzfenstern und

einer Klimaanlage in den übrigen Teilen des allgemei-
nen Wohngebiets vermieden werden. 

3. Auf den mit „(G)“ bezeichneten Flächen des allgemei-
nen Wohngebiets sind Gartenbaubetriebe mit einer
Grundflächenzahl von bis zu 0,6 zulässig.

4. Die Höhe der Erdgeschossfußbodenoberkanten über der
vorhandenen oder aufgehöhten Geländeoberfläche darf
straßenseitig 40 cm nicht überschreiten. Die maximale
Gebäudehöhe von eingeschossigen Gebäuden darf 9 m,
von zweigeschossigen Gebäuden 12 m ab Oberkante
Erdgeschossfußboden nicht überschreiten.

5. Die Außenwände von Wohngebäuden sind überwiegend
in rotem Ziegelstein auszuführen. Für Teile dieser
Gebäude sind braune Holzverkleidungen zulässig.

6. Dächer von Wohngebäuden sind mit beiderseits
gleicher Neigung zwischen 40 Grad und 50 Grad auszu-
führen. Dachaufbauten dürfen insgesamt eine Länge
haben, die höchstens 1/3 der Länge ihrer zugehörigen
Gebäudeseite entspricht. Es sind nur rote, braune, graue
und schwarze Dacheindeckungen, Reetdächer und
begrünte Dächer zulässig.

7. Dächer von Garagen und Carports mit einer Neigung
bis zu 30 Grad sind mit einem mindestens 5 cm starken
durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und
extensiv zu begrünen.

8. Auf den privaten Grundstücksflächen sind Fahr- und
Gehwege sowie Stellplätze in wasser- und luftdurch-
lässigem Aufbau herzustellen.

9. Das auf gärtnerisch oder ausschließlich zum Wohnen
genutzten Grundstücken von Dachflächen, Wohnwegen
und privaten befestigten Flächen anfallende Nieder-
schlagswasser ist über offene Mulden in das Entwässe-
rungssystem abzuleiten.

10. Für festgesetzte Baum- und Strauchpflanzungen sind
standortgerechte einheimische Laubgehölze zu ver-
wenden.

11. Im Kronenbereich von Bäumen mit Erhaltungs- oder
Anpflanzungsgebot ist eine offene Vegetationsfläche von
mindestens 12 m² je Baum anzulegen und zu begrünen.

12. Außerhalb von öffentlichen Straßenverkehrsflächen
sind Geländeaufhöhungen oder Abgrabungen im
Kronenbereich von Bäumen außer für wasserbauliche
Anlagen und für Sielbauarbeiten unzulässig.

13. Für zu erhaltende oder anzupflanzende Bäume und
Sträucher sind bei Abgang Ersatzpflanzungen vorzu-
nehmen.

14. Im allgemeinen Wohngebiet sind mindestens 35 vom
Hundert (v. H.) der nicht überbaubaren Grundstücks-
flächen mit Bäumen, Sträuchern und Stauden zu
begrünen.

15. Auf jedem Grundstück im allgemeinen Wohngebiet ist
mindestens ein kleinkroniger Baum mit einem Stamm-
umfang von mindestens 14 cm, in 1 m Höhe über dem
Erdboden gemessen, zu pflanzen.

16. Außenwände von Gebäuden, deren Fensterabstand
mehr als 5 m beträgt sowie fensterlose Fassaden sind
mit Schling- oder Kletterpflanzen zu begrünen; je 2 m
Wandlänge ist mindestens eine Pflanze zu verwenden.

17. Auf der Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und
Sträuchern ist eine mindestens dreireihige dichte
Pflanzung herzustellen, die für je 50 m² aus mindestens
einem kleinkronigen Baum, Hochstamm, Stamm-
umfang mindestens 16 cm, in 1 m Höhe über dem Erd-
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boden gemessen, zwei Heistern mindestens 175 cm hoch
sowie 15 Sträuchern besteht.

18. Für die mit „ “ bezeichneten Flächen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft gilt:

18.1 Die Flächen sind als extensiv zu nutzende Streuobst-
wiese zu entwickeln und zu erhalten.

18.2 Es sind Obstbaum-Hochstämme alter Kultursorten mit
einem Stammumfang von mindestens 10 cm zu pflan-
zen. Je 100 m² ist ein Baum zu pflanzen. 

18.3 Die Flächen sind höchstens zweimal, mindestens ein-
mal jährlich zu mähen. Das Mähgut ist von den Flächen
zu entfernen. Ersatzweise ist eine extensive Beweidung
mit Schafen zulässig.

18.4 Düngung, Umbruch oder Aufhöhung sind nicht zu-
lässig. 

18.5 Gräben und vorhandener Baum- und Strauchbestand
sind zu erhalten.

18.6 Im Falle einer Beweidung ist die Streuobstwiese von der
mit „ “ bezeichneten Fläche durch einen Zaun abzu-
trennen.

19. Für die mit „ “ bezeichnete Fläche zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft gilt:

19.1 Das Gewässerufer ist in einer Breite von acht Metern
von der Uferlinie unter Verwendung ingenieurbiolo-
gischer Materialien und standortgerechter einheimischer
Stauden, Röhrichte und Gehölze naturnah herzurichten
und zu erhalten.

19.2 Die am Gewässerufer stehenden Weiden sind als Kopf-
bäume zu pflegen. Die Austriebe sind in einem Abstand
von höchstens drei Jahren zurückzuschneiden.

20. Auf den mit „ “ bezeichneten Flächen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft sind die Teichböschungen naturnah zu
erhalten. Die Uferrandgestaltung hat unter Verwendung
ingenieurbiologischer Materialien und standortgerech-
ter einheimischer Stauden, Röhrichte und Gehölze zu
erfolgen. Bodenverfüllungen und bauliche Anlagen sind
unzulässig.

21. Auf den mit „(M)“ bezeichneten Flächen beträgt die
Mindestgröße der Baugrundstücke für Einzelhäuser
600 m² und für Doppelhaushälften 400 m².

§ 3

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Hamburg, den 17. Juni 2002.

Das Bezirksamt Bergedorf
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§ 1

(1) Maßnahmen zum Erhalt und zur Erweiterung der Flug-
zeugproduktion am Standort Finkenwerder sichern und för-
dern den Luftfahrtindustriestandort Hamburg. Sie dienen dem
Wohl der Allgemeinheit. Zu diesen Maßnahmen gehören ins-
besondere die Erweiterung des Airbus-Werksgeländes durch
Inanspruchnahme einer Teilfläche des Mühlenberger Lochs,
Verlängerungen der Start- und Landebahn, Erhöhungen der
Flugbewegungen sowie Errichtung und Betrieb erforderlicher
baulicher und luftverkehrlicher Anlagen. Soweit die Maßnah-
men Gegenstand einer Planfeststellung oder Plangenehmigung
sind, finden auf sie die Vorschriften Anwendung, die für ge-
meinnützige Vorhaben gelten.

(2) Mit der Stärkung des Luftfahrtindustriestandortes
Hamburg werden insbesondere dauerhaft

1. vorhandene Arbeitsplätze in der Metropolregion Hamburg
gesichert,

2. bei den Unternehmen der Luftfahrtindustrie sowie bei den
Zulieferern in erheblichem Umfange neue, technologisch
hochwertige und zukunftssichere Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze geschaffen,

3. die Stellung Hamburgs als bedeutendes Zentrum der
europäischen Luftfahrtindustrie gesichert und fortent-
wickelt und damit ein erheblicher Beitrag zur Verbesserung

der Wirtschaftsstruktur in der Metropolregion Hamburg
geleistet sowie

4. die Wissenschafts- und Forschungsmetropole Hamburg
ausgebaut.

§ 2
(1) Die Freie und Hansestadt Hamburg trifft geeignete

Maßnahmen, um die Flugzeugproduktion am Standort Fin-
kenwerder zu erhalten und zu erweitern.

(2) Zu den Maßnahmen nach Absatz 1 gehören insbeson-
dere

1. die Bereitstellung von Flächen für die Erweiterung des Air-
bus-Werkes in Hamburg-Finkenwerder, einschließlich der
Start- und Landebahn, unter anderem durch Inanspruch-
nahme einer Teilfläche des Mühlenberger Lochs zum Zwecke
der Produktion des Airbus A 380 sowie zur Schaffung eines
Single-Aisle-Zentrums der europäischen Airbus-Industrie,

2. die Förderung der Ansiedlung neuer Zulieferbetriebe des
Airbus-Werkes in Hamburg-Finkenwerder,

3. die Förderung der Kooperation zwischen den in Hamburg
ansässigen Luftfahrtindustrien und den Hochschulen in
Hamburg, insbesondere der Technischen Universität
Hamburg-Harburg und der Hochschule für angewandte
Wissenschaften Hamburg in den Bereichen Ausbildung,
Forschung und Entwicklung.

Gesetz

zum Erhalt und zur Stärkung des Luftfahrtindustriestandortes Hamburg

Vom 18. Juni 2002

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:

Ausgefertigt Hamburg, den 18. Juni 2002.

Der Senat

Gesetz

zum Sechsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag 

Vom 18. Juni 2002

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:

A r t i k e l  1

Dem am 20. und 21. Dezember 2001 unterzeichneten
Sechsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag wird zugestimmt.

A r t i k e l  2

Der Staatsvertrag wird nachstehend mit Gesetzeskraft
veröffentlicht. 

A r t i k e l  3

Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Artikel 4
Absatz 2 Satz 1 in Kraft tritt, ist im Hamburgischen Gesetz-
und Verordnungsblatt bekannt zu geben.

Ausgefertigt Hamburg, den 18. Juni 2002.

Der Senat
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Sechster Staatsvertrag

zur Änderung des Rundfunkstaatsvertrages,

des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages und des Mediendienste-Staatsvertrages

(Sechster Rundfunkänderungsstaatsvertrag)

Das Land Baden-Württemberg,

der Freistaat Bayern,

das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,

die Freie und Hansestadt Hamburg,

das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,

das Land Niedersachsen,

das Land Nordrhein-Westfalen,

das Land Rheinland-Pfalz,

das Saarland,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein und

der Freistaat Thüringen

schließen, zugleich zur Umsetzung der Richtlinie 2000/31/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000
über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informa-
tionsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäfts-
verkehrs im Binnenmarkt und unter Beachtung der Notifizie-
rungspflicht gemäß der Richtlinie 98/48/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 zur Änderung der
Richtlinie 98/34/EG über ein Informationsverfahren auf dem
Gebiet der Normen und technischen Vorschriften nachstehen-
den Staatsvertrag:

A r t i k e l  1
Änderung des Rundfunkstaatsvertrages

Der Rundfunkstaatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt
geändert durch den Fünften Rundfunkänderungsstaatsvertrag
vom 6. Juli bis 7. August 2000, wird wie folgt geändert:

1. Im Inhaltsverzeichnis wird die Überschrift von § 52 a wie
folgt gefasst:
„§ 52 a Digitalisierung des Rundfunks“.

2. In § 25 Absatz 4 Satz 1 werden die Worte „bei terrestrischer
Verbreitung“ gestrichen.

3. § 26 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden die Worte „einer geringfügigen
Unterschreitung des Zuschaueranteils“ ersetzt
durch die Worte „Erreichen eines Zuschaueranteils
von 25 vom Hundert“.

bb) Es wird folgender Satz 3 angefügt:
„Bei der Berechnung des nach Satz 2 maßgeblichen
Zuschaueranteils kommen vom tatsächlichen
Zuschaueranteil zwei Prozentpunkte in Abzug,
wenn in dem dem Unternehmen zurechenbaren
Vollprogramm mit dem höchsten Zuschaueranteil

Fensterprogramme gemäß § 25 Absatz 4 in ange-
messenem, mindestens im bisherigen Umfang auf-
genommen sind; bei gleichzeitiger Aufnahme von
Sendezeit für Dritte nach Maßgabe des Absatzes 5
kommen vom tatsächlichen Zuschaueranteil weitere
drei Prozentpunkte in Abzug.“

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) Es wird folgender Satz 2 eingefügt:

„Erreicht ein Unternehmen mit ihm zurechenbaren
Programmen im Durchschnitt eines Jahres einen
Zuschaueranteil von 20 vom Hundert, ohne dass
eines der Vollprogramme oder Spartenprogramme
mit Schwerpunkt Information einen Zuschauer-
anteil von zehn vom Hundert erreicht, trifft die
Verpflichtung nach Satz 1 den Veranstalter des dem
Unternehmen zurechenbaren Programms mit dem
höchsten Zuschaueranteil.“

bb) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden die Sätze 3
und 4.

4. In § 27 Absatz 2 Satz 1 2. Halbsatz werden die Worte
„aufgrund einer Ausschreibung“ gestrichen.
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5. § 52 a wird wie folgt gefasst:
„§ 52 a

Digitalisierung des Rundfunks

(1) Bei der erstmaligen Zuweisung digitaler terrestrischer
Übertragungskapazitäten im Fernsehen nach Landesrecht
sind die Fernsehveranstalter mit denjenigen Programmen
vorrangig zu berücksichtigen, die in dem jeweils betroffe-
nen Verbreitungsgebiet analog verbreitet werden. Die
technischen Übertragungskapazitäten für diese Pro-
gramme müssen im Verhältnis zu den übrigen Über-
tragungskapazitäten gleichwertig sein.

(2) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio kön-
nen ihrer Verpflichtung zur Versorgung der Bevölkerung
mit Rundfunk durch Nutzung aller Übertragungswege
nachkommen. Sie sind berechtigt, zu angemessenen
Bedingungen die analoge terrestrische Versorgung schritt-
weise einzustellen, um Zug um Zug den Ausbau und die
Zuweisung digitaler terrestrischer Übertragungskapazitä-
ten zu ermöglichen.“

6. § 53 a wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 wird das Datum „31. Dezember 2002“ durch

das Datum „31. Dezember 2005“ ersetzt.
b) In Satz 2 wird das Datum „1. Januar 2003“ durch das

Datum „1. Januar 2006“ ersetzt.

A r t i k e l  2
Änderung des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages

Der Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag vom 26. August
bis 11. September 1996, zuletzt geändert durch den Fünften
Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 6. Juli bis 7. August
2000, wird wie folgt geändert:

1. Im Inhaltsverzeichnis wird nach § 5 folgender § 5 a ein-
gefügt:
„§ 5 a Information der Landesparlamente“

2. Nach § 5 wird folgender § 5 a eingefügt:
„§ 5 a

Information der Landesparlamente

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio erstat-
ten jeweils zeitnah nach Vorliegen des Berichts der KEF
nach § 3 Absatz 5 allen Landesparlamenten einen schrift-
lichen Bericht zur Information über ihre wirtschaftliche
und finanzielle Lage.

(2) Der Bericht der in der ARD zusammengeschlossenen
Landesrundfunkanstalten erfasst die Gemeinschaftspro-
gramme nach § 1 des ARD-Staatsvertrages und nach § 19
des Rundfunkstaatsvertrages sowie gemeinsame Aktivitä-
ten. Landesrechtliche Berichtspflichten der Landesrund-
funkanstalten gegenüber dem jeweiligen Landesparlament
bleiben unberührt.

(3) Die Berichte über die wirtschaftliche und finanzielle
Lage nach den Absätzen 1 und 2 Satz 1 enthalten insbe-
sondere auch eine Darstellung der Geschäftsfelder von
Tochter- und Beteiligungsgesellschaften, einschließlich
von Eckdaten dieser Gesellschaften, sofern sie publizitäts-
pflichtig sind, sowie der strukturellen Veränderungen und
Entwicklungsperspektiven von ARD, ZDF und Deutsch-
landradio. Die Berichterstattung erstreckt sich jeweils auf
einen Zeitraum von vier Jahren.

(4) Vertreter der in der ARD zusammengeschlossenen
Landesrundfunkanstalten, des ZDF und des Deutschland-
radios stehen jeweils dem Landesparlament für Anhörun-
gen zu den Berichten nach Absatz 1 zur Verfügung.“

A r t i k e l  3

Änderung des Mediendienste-Staatsvertrages

Der Mediendienste-Staatsvertrag vom 20. Januar bis
12. Februar 1997, zuletzt geändert durch den Fünften Rund-
funkänderungsstaatsvertrag vom 6. Juli bis 7. August 2000,
wird wie folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

a) Vor dem II. Abschnitt wird folgender § 5 eingefügt:

„§ 5 Herkunftslandprinzip“.

b) Der bisherige § 5 wird gestrichen. 

c) In der Überschrift zum II. Abschnitt wird das Wort
„Anbieter“ durch das Wort „Diensteanbieter“ ersetzt.

d) Im II. Abschnitt werden folgende §§ 6 bis 9 eingefügt:

„§ 6 Allgemeine Grundsätze der Verantwortlichkeit

§ 7 Durchleitung von Informationen

§ 8 Zwischenspeicherung zur beschleunigten Über-
mittlung von Informationen

§ 9 Speicherung von Informationen“.

e) Der bisherige § 6 wird § 10 und wie folgt gefasst:

„§ 10 Informationspflichten“.

f) Die bisherigen §§ 7 bis 11 werden die §§ 11 bis 15.

g) Die bisherigen §§ 12 bis 15 werden die §§ 16 bis 19 und
wie folgt gefasst:

„§ 16 Geltungsbereich

§ 17 Grundsätze

§ 18 Pflichten des Diensteanbieters

§ 19 Bestands-, Nutzungs- und Abrechnungsdaten“.

h) Die bisherigen §§ 16 bis 21 werden die §§ 20 bis 25 und
§ 20 wird wie folgt gefasst:

„§ 20 Auskunftsrechte des Nutzers“.

i) Der bisherige § 22 wird § 26 und wie folgt gefasst:

„§ 26 Notifizierung“.

j) Der bisherige § 23 wird § 27.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Ferner bleiben die Bestimmungen des Teledienste-
gesetzes in der in einem Bundesgesetz erstmalig
beschlossenen Fassung, die Bestimmungen des Tele-
kommunikationsgesetzes sowie der Bereich der
Besteuerung unberührt.“

b) Es wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) Dieser Staatsvertrag schafft weder Regelungen im
Bereich des internationalen Privatrechts noch befasst er
sich mit der Zuständigkeit der Gerichte.“
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3. § 3 wird wie folgt gefasst:

„§ 3

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Staatsvertrages bezeichnet der Ausdruck

1. „Diensteanbieter“ jede natürliche oder juristische Per-
son, die eigene oder fremde Mediendienste zur Nutzung
bereit hält oder den Zugang zur Nutzung vermittelt,

2. „Nutzer“ jede natürliche oder juristische Person, die zu
beruflichen oder sonstigen Zwecken Mediendienste in
Anspruch nimmt, insbesondere um Informationen zu
erlangen oder zugänglich zu machen,

3. „Verteildienst“ einen Mediendienst, der im Wege einer
Übertragung von Daten ohne individuelle Anforderung
gleichzeitig für eine unbegrenzte Zahl von Nutzern
erbracht wird,

4. „Abrufdienst“ einen Mediendienst, der im Wege einer
Übertragung von Daten auf Anforderung eines einzel-
nen Nutzers erbracht wird,

5. „kommerzielle Kommunikation“ jede Form der Kom-
munikation, die der unmittelbaren oder mittelbaren
Förderung des Absatzes von Waren, Dienstleistungen
oder des Erscheinungsbilds eines Unternehmens, einer
sonstigen Organisation oder einer natürlichen Person
dient, die eine Tätigkeit im Handel, Gewerbe oder
Handwerk oder einen freien Beruf ausübt; die folgenden
Angaben stellen als solche keine Form der kommerziel-
len Kommunikation dar:

a) Angaben, die direkten Zugang zur Tätigkeit des
Unternehmens oder der Organisation oder Person
ermöglichen, wie insbesondere ein Domain-Name
oder eine Adresse der elektronischen Post und

b) Angaben in Bezug auf Waren und Dienstleistungen
oder das Erscheinungsbild eines Unternehmens,
einer Organisation oder Person, die unabhängig
und insbesondere ohne finanzielle Gegenleistung
gemacht werden,

6. „niedergelassener Diensteanbieter“ Anbieter, die mit-
tels einer festen Einrichtung auf unbestimmte Zeit
Mediendienste geschäftsmäßig anbieten oder erbrin-
gen; der Standort der technischen Einrichtung allein
begründet keine Niederlassung des Anbieters.

Einer juristischen Person steht eine Personengesellschaft
gleich, die mit der Fähigkeit ausgestattet ist, Rechte zu
erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen.“

4. Vor dem II. Abschnitt wird folgender neuer § 5 eingefügt:

„§ 5

Herkunftslandprinzip

(1) In der Bundesrepublik Deutschland niedergelassene
Diensteanbieter und ihre Mediendienste unterliegen den
Anforderungen des deutschen Rechts auch dann, wenn die
Mediendienste in einem anderen Staat innerhalb des Gel-
tungsbereichs der Richtlinie 2000/31/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über
bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informa-
tionsgesellschaft, insbesondere des elektronischen
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt (ABl. EG Nr. L 178
S. 1) geschäftsmäßig angeboten oder erbracht werden.

(2) Der freie Dienstleistungsverkehr von Mediendiensten,
die in der Bundesrepublik Deutschland von Diensteanbie-
tern geschäftsmäßig angeboten oder erbracht werden, die
in einem anderen Staat innerhalb des Geltungsbereichs

der Richtlinie 2000/31/EG niedergelassen sind, wird nicht
eingeschränkt. Absatz 5 bleibt unberührt.

(3) Von den Absätzen 1 und 2 bleiben unberührt
1. die Freiheit der Rechtswahl,
2. die Vorschriften für vertragliche Schuldverhältnisse in

bezug auf Verbraucherverträge, die im Rahmen von
Mediendiensten geschlossen werden,

3. gesetzliche Vorschriften über die Form des Erwerbs
von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten
sowie der Begründung, Übertragung, Änderung oder
Aufhebung von dinglichen Rechten an Grundstücken
und grundstücksgleichen Rechten.

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für
1. die Tätigkeit von Notaren sowie von Angehörigen

anderer Berufe, soweit diese ebenfalls hoheitlich tätig
sind,

2. die Vertretung von Mandanten und die Wahrnehmung
ihrer Interessen vor Gericht,

3. die Zulässigkeit nicht angeforderter kommerzieller
Kommunikationen durch elektronische Post,

4. Gewinnspiele mit einem einen Geldwert darstellenden
Einsatz bei Glücksspielen, einschließlich Lotterien
und Wetten,

5. die Anforderungen an Verteildienste,
6. das Urheberrecht, verwandte Schutzrechte, Rechte im

Sinne der Richtlinie 87/54/EWG des Rates vom
16. Dezember 1986 über den Rechtsschutz der
Topographien von Halbleitererzeugnissen (ABl. EG
Nr. L 24 S. 36) und der Richtlinie 96/9/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März
1996 über den rechtlichen Schutz von Datenbanken
(ABl. EG Nr. L 77 S. 20) sowie für gewerbliche Schutz-
rechte,

7. die Ausgabe elektronischen Geldes durch Institute, die
gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Richtlinie 2000/46/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom
18. September 2000 über die Aufnahme, Ausübung
und Beaufsichtigung der Tätigkeit von E-Geld-Insti-
tuten (ABl. EG Nr. L 275 S. 39) von der Anwendung
einiger oder aller Vorschriften dieser Richtlinie und
von der Anwendung der Richtlinie 2000/12/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. März
2000 über die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit
der Kreditinstitute (ABl. EG Nr. L 126 S. 1) freigestellt
sind,

8. Vereinbarungen oder Verhaltensweisen, die dem
Kartellrecht unterliegen,

9. die von den §§ 12, 13 a bis 13 c, 55 a, 83, 110 a bis d,
111 b und 111 c des Versicherungsaufsichtsgesetzes
und der Verordnung über die Berichterstattung von
Versicherungsunternehmen gegenüber dem Bundes-
aufsichtsamt für das Versicherungswesen erfassten
Bereiche, die Regelungen über das auf Versicherungs-
verträge anwendbare Recht sowie für Pflichtversiche-
rungen und

10. das für den Schutz personenbezogener Daten geltende
Recht.

(5) Das Angebot und die Erbringung eines Mediendienstes
durch einen Diensteanbieter, der in einem anderen Staat
im Geltungsbereich der Richtlinie 2000/31/EG nieder-
gelassen ist, unterliegen abweichend von Absatz 2 den Ein-
schränkungen des innerstaatlichen Rechts, soweit dieses
dem Schutz
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1. der öffentlichen Ordnung, insbesondere im Hinblick
auf die Verhütung, Ermittlung, Aufklärung, Verfol-
gung und Vollstreckung von Straftaten und Ordnungs-
widrigkeiten, einschließlich des Jugendschutzes und
der Bekämpfung der Hetze aus Gründen der Rasse, des
Geschlechts, des Glaubens oder der Nationalität sowie
von Verletzungen der Menschenwürde einzelner
Personen,

2. der öffentlichen Sicherheit, insbesondere der Wah-
rung nationaler Sicherheits- und Verteidigungsinte-
ressen,

3. der öffentlichen Gesundheit,

4. der Interessen der Verbraucher, einschließlich des
Schutzes von Anlegern,

vor Beeinträchtigungen oder ernsthaften und schwerwie-
genden Gefahren dient, und die auf der Grundlage des
innerstaatlichen Rechts in Betracht kommenden Maßnah-
men in einem angemessenen Verhältnis zu diesen Schutz-
zielen stehen. Für das Verfahren zur Einleitung von Maß-
nahmen nach Satz 1 – mit Ausnahme von gerichtlichen
Verfahren einschließlich etwaiger Vorverfahren und der
Verfolgung von Straftaten einschließlich der Strafvoll-
streckung und von Ordnungswidrigkeiten – sieht Artikel 3
Absatz 4 und 5 der Richtlinie 2000/31/EG Konsultations-
und Informationspflichten vor.“

5. Der bisherige § 5 wird gestrichen.

6. Im II. Abschnitt wird in der Überschrift das Wort „Anbie-
ter“ durch das Wort „Diensteanbieter“ ersetzt und es
werden folgende neue §§ 6 bis 9 eingefügt:

„§ 6

Allgemeine Grundsätze der Verantwortlichkeit

(1) Diensteanbieter sind für eigene Informationen, die sie
zur Nutzung bereit halten, nach diesem Staatsvertrag oder
den allgemeinen Gesetzen verantwortlich.

(2) Diensteanbieter im Sinne der §§ 7 bis 9 sind nicht ver-
pflichtet, die von ihnen übermittelten oder gespeicherten
Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu
forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.
Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nut-
zung von Informationen nach diesem Staatsvertrag oder
den allgemeinen Gesetzen bleiben auch im Falle der
Nichtverantwortlichkeit des Diensteanbieters nach den
§§ 7 bis 9 unberührt. Das Fernmeldegeheimnis nach § 85
des Telekommunikationsgesetzes ist zu wahren.

§ 7

Durchleitung von Informationen

(1) Diensteanbieter sind für fremde Informationen, die sie
in einem Kommunikationsnetz übermitteln oder zu denen
sie den Zugang zur Nutzung vermitteln, nicht verantwort-
lich, sofern sie

1. die Übermittlung nicht veranlasst,

2. den Adressaten der übermittelten Informationen nicht
ausgewählt und

3. die übermittelten Informationen nicht ausgewählt oder
verändert haben.

Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der Diensteanbieter
absichtlich mit einem der Nutzer seines Dienstes zusam-
menarbeitet, um rechtswidrige Handlungen zu begehen.

(2) Die Übermittlung von Informationen nach Absatz 1
und die Vermittlung des Zugangs zu ihnen umfasst auch

die automatische kurzzeitige Zwischenspeicherung dieser
Informationen, soweit dies nur zur Durchführung der
Übermittlung im Kommunikationsnetz geschieht und die
Informationen nicht länger gespeichert werden, als für die
Übermittlung üblicherweise erforderlich ist.

§ 8
Zwischenspeicherung zur beschleunigten Übermittlung

von Informationen

Diensteanbieter sind für eine automatische, zeitlich
begrenzte Zwischenspeicherung, die allein dem Zweck
dient, die Übermittlung der fremden Information an
andere Nutzer auf deren Anfrage effizienter zu gestalten,
nicht verantwortlich, sofern sie 
1. die Informationen nicht verändern,
2. die Bedingungen für den Zugang zu den Informationen

beachten,
3. die Regeln für die Aktualisierung der Information, die

in weithin anerkannten und verwendeten Industrie-
standards festgelegt sind, beachten,

4. die erlaubte Anwendung von Technologien zur Samm-
lung von Daten über die Nutzung der Information, die
in weithin anerkannten und verwendeten Industrie-
standards festgelegt sind, nicht beeinträchtigen und

5. unverzüglich handeln, um im Sinne dieser Vorschrift
gespeicherte Informationen zu entfernen oder den
Zugang zu ihnen zu sperren, sobald sie Kenntnis davon
erhalten haben, dass die Informationen am ursprüng-
lichen Ausgangsort der Übertragung aus dem Netz ent-
fernt wurden oder der Zugang zu ihnen gesperrt wurde
oder ein Gericht oder eine Verwaltungsbehörde die
Entfernung oder Sperrung angeordnet hat.

§ 7 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 9
Speicherung von Informationen

Diensteanbieter sind für fremde Informationen, die sie für
einen Nutzer speichern, nicht verantwortlich, sofern 
1. sie keine Kenntnis von der rechtswidrigen Handlung

oder der Information haben und ihnen im Falle von
Schadensersatzansprüchen auch keine Tatsachen oder
Umstände bekannt sind, aus denen die rechtswidrige
Handlung oder die Information offensichtlich wird,
oder

2. sie unverzüglich tätig geworden sind, um diese Informa-
tion zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren,
sobald sie diese Kenntnis erlangt haben.

Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der Nutzer dem
Diensteanbieter untersteht oder von ihm beaufsichtigt
wird.“

7. Der bisherige § 6 wird § 10 und wie folgt neu gefasst:

„§ 10
Informationspflichten

(1) Diensteanbieter haben für Mediendienste folgende
Informationen leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar
und ständig verfügbar zu halten:
1. Namen und Anschrift sowie
2. bei juristischen Personen auch Namen und Anschrift

des Vertretungsberechtigten.

(2) Diensteanbieter haben für geschäftsmäßige Medien-
dienste mindestens folgende Informationen leicht erkenn-



Freitag, den 28. Juni 2002 101HmbGVBl. Nr. 19

bar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar zu
halten:

1. den Namen und die Anschrift, unter der sie niedergelas-
sen sind, bei juristischen Personen zusätzlich den
Vertretungsberechtigten, 

2. Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktauf-
nahme und unmittelbare Kommunikation mit ihnen
ermöglichen, einschließlich der Adresse der elektro-
nischen Post,

3. soweit der Mediendienst im Rahmen einer Tätigkeit
angeboten oder erbracht wird, die der behördlichen
Zulassung bedarf, Angaben zur zuständigen Aufsichts-
behörde,

4. das Handelsregister, Vereinsregister, Partnerschaftsregi-
ster oder Genossenschaftsregister, in das sie eingetragen
sind, und die entsprechende Registernummer, 

5. soweit der Mediendienst in Ausübung eines Berufs
im Sinne von Artikel 1 Buchstabe d der Richtlinie
89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 über eine
allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hochschul-
diplome, die eine mindestens dreijährige Berufsausbil-
dung abschließen (ABl. EG Nr. L 19 S. 16), oder im
Sinne von Artikel 1 Buchstabe f der Richtlinie
92/51/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 über eine
zweite allgemeine Regelung zur Anerkennung beruf-
licher Befähigungsnachweise in Ergänzung zur Richt-
linie 89/48/EWG (ABl. EG Nr. L 209 S. 25), die zuletzt
durch die Richtlinie 97/38/EG der Kommission vom
20. Juni 1997 (ABl. EG Nr. L 184 S. 31) geändert worden
ist, angeboten oder erbracht wird, Angaben über

a) die Kammer, welcher die Diensteanbieter angehören,

b) die gesetzliche Berufsbezeichnung und den Staat, in
dem die Berufsbezeichnung verliehen worden ist,

c) die Bezeichnung der berufsrechtlichen Regelungen
und dazu, wie diese zugänglich sind,

6. in Fällen, in denen sie eine Umsatzsteueridentifika-
tionsnummer nach § 27a des Umsatzsteuergesetzes
besitzen, die Angabe dieser Nummer.

Weitergehende Informationspflichten insbesondere nach
dem Fernabsatzgesetz, dem Fernunterrichtsschutzgesetz,
dem Teilzeit-Wohnrechtegesetz oder dem Preisangaben-
und Preisklauselgesetz und der Preisangabenverordnung,
dem Versicherungsaufsichtsgesetz sowie nach handels-
rechtlichen Bestimmungen bleiben unberührt.

(3) Diensteanbieter von journalistisch-redaktionell gestal-
teten Angeboten, in denen vollständig oder teilweise
Inhalte periodischer Druckerzeugnisse in Text oder Bild
wiedergegeben oder in periodischer Folge Texte verbreitet
werden, müssen zusätzlich zu den Angaben nach Absatz 1
und unbeschadet des Absatzes 2 einen Verantwortlichen
mit Angabe des Namens und der Anschrift benennen.
Werden mehrere Verantwortliche benannt, so ist kenntlich
zu machen, für welchen Teil des Mediendienstes der
jeweils Benannte verantwortlich ist. Als Verantwortlicher
kann nur benannt werden, wer

1. seinen ständigen Aufenthalt im Inland hat,

2. nicht infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Be-
kleidung öffentlicher Ämter verloren hat,

3. voll geschäftsfähig ist und

4. unbeschränkt strafrechtlich verfolgt werden kann.

(4) Diensteanbieter haben bei kommerziellen Kommuni-
kationen, die Bestandteil eines Mediendienstes sind oder

die einen solchen Dienst darstellen, mindestens die nach-
folgenden Voraussetzungen zu beachten:
1. kommerzielle Kommunikationen müssen klar als

solche zu erkennen sein,
2. die natürliche oder juristische Person oder Personen-

vereinigung, in deren Auftrag kommerzielle Kommuni-
kationen erfolgen, muss klar identifizierbar sein,

3. Angebote zur Verkaufsförderung wie Preisnachlässe,
Zugaben und Geschenke müssen klar als solche erkenn-
bar sein und die Bedingungen für ihre Inanspruch-
nahme müssen leicht zugänglich sein sowie klar und
unzweideutig angegeben werden und 

4. Preisausschreiben oder Gewinnspiele mit Werbecharak-
ter müssen klar als solche erkennbar und die Teilnahme-
bedingungen leicht zugänglich sein sowie klar und
unzweideutig angegeben werden.

Die Vorschriften des Gesetzes gegen den unlauteren Wett-
bewerb bleiben unberührt.“

8. Der bisherige § 7 wird § 11 und Absatz 2 wird wie folgt
geändert:
a) In Satz 1 wird die Verweisung auf „§ 6 Absatz 2“ durch

die Verweisung auf „§ 10 Absatz 3“ ersetzt.
b) In Satz 2 wird das Wort „Anbieter“ durch das Wort

„Diensteanbieter“ ersetzt.

9. Der bisherige § 8 wird § 12 und wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 wird das Wort „Anbieter“ durch das Wort

„Diensteanbieter“ ersetzt.
b) In Absatz 4 wird jeweils das Wort „Anbieter“ durch das

Wort „Diensteanbieter“ ersetzt.
c) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2, 3 und 4 wird jeweils das Wort „Anbieter“
durch das Wort „Diensteanbieter“ ersetzt.

bb) In Satz 5 wird das Wort „Anbieters“ durch das Wort
„Diensteanbieters“ ersetzt.

10. Der bisherige § 9 wird § 13.

11. Der bisherige § 10 wird § 14 und wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Anbieter“ durch das

Wort „Diensteanbieter“ sowie die Verweisung auf „§ 6
Absatz 2“ durch die Verweisung auf „§ 10 Absatz 3“
ersetzt. 

b) In Absatz 2 Nr. 4 wird das Wort „Anbieter“ durch das
Wort „Diensteanbieter“ ersetzt.

12. Der bisherige § 11 wird § 15 und in Absatz 1 wird das Wort
„Anbieter“ durch das Wort „Diensteanbieter“ sowie die
Verweisung auf „§ 6 Absatz 2“ durch die Verweisung auf
„§ 10 Absatz 3“ ersetzt.

13. Die bisherigen §§ 12 bis 17 werden die §§ 16 bis 21 und wie
folgt gefasst:

„§ 16
Geltungsbereich

(1) Die Vorschriften dieses Abschnittes gelten für den
Schutz personenbezogener Daten der Nutzer von Medien-
diensten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
dieser Daten durch Diensteanbieter. Sie gelten nicht bei
der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezo-
gener Daten
1. im Dienst- und Arbeitsverhältnis, soweit die Nutzung

der Mediendienste zu ausschließlich beruflichen oder
dienstlichen Zwecken erfolgt, oder
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2. innerhalb von oder zwischen Unternehmen oder öffent-
lichen Stellen, soweit die Nutzung der Mediendienste
zur ausschließlichen Steuerung von Arbeits- oder
Geschäftsprozessen erfolgt. 

(2) Soweit in diesem Staatsvertrag nichts anderes bestimmt
ist, sind die jeweils geltenden Vorschriften für den Schutz
personenbezogener Daten anzuwenden, auch wenn die
Daten nicht in Dateien verarbeitet oder genutzt werden.

§ 17
Grundsätze

(1) Personenbezogene Daten dürfen vom Diensteanbieter
zur Durchführung von Mediendiensten nur erhoben, ver-
arbeitet und genutzt werden, soweit dieser Staatsvertrag
oder eine andere Rechtsvorschrift es erlaubt oder der Nut-
zer eingewilligt hat.

(2) Der Diensteanbieter darf für die Durchführung von
Mediendiensten erhobene personenbezogene Daten für
andere Zwecke nur verarbeiten und nutzen, soweit dieser
Staatsvertrag oder eine andere Rechtsvorschrift es erlaubt
oder der Nutzer eingewilligt hat.

(3) Die Einwilligung kann unter den Voraussetzungen von
§ 18 Absatz 2 elektronisch erklärt werden.

(4) Der Diensteanbieter darf die Erbringung von Medien-
diensten nicht von einer Einwilligung des Nutzers in eine
Verarbeitung oder Nutzung seiner Daten für andere
Zwecke abhängig machen, wenn dem Nutzer ein anderer
Zugang zu diesen Mediendiensten nicht oder in nicht
zumutbarer Weise möglich ist.

§ 18
Pflichten des Diensteanbieters

(1) Der Diensteanbieter hat den Nutzer zu Beginn des
Nutzungsvorgangs über Art, Umfang und Zwecke der
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener
Daten sowie über die Verarbeitung seiner Daten in Staaten
außerhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinie
95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien
Datenverkehr (ABl. EG Nr. L 281 S. 31) zu unterrichten,
sofern eine solche Unterrichtung nicht bereits erfolgt ist.
Bei automatisierten Verfahren, die eine spätere Identifizie-
rung des Nutzers ermöglichen und eine Erhebung, Ver-
arbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten vorbe-
reiten, ist der Nutzer zu Beginn dieses Verfahrens zu unter-
richten. Der Inhalt der Unterrichtung muss für den Nutzer
jederzeit abrufbar sein.

(2) Bietet der Diensteanbieter dem Nutzer die elektro-
nische Einwilligung an, so hat er sicherzustellen, dass
1. sie nur durch eine eindeutige und bewusste Handlung

des Nutzers erfolgen kann,
2. die Einwilligung protokolliert wird und
3. der Inhalt der Einwilligung jederzeit vom Nutzer abge-

rufen werden kann.

(3) Der Diensteanbieter hat den Nutzer vor Erklärung
seiner Einwilligung auf sein Recht auf jederzeitigen
Widerruf mit Wirkung für die Zukunft hinzuweisen.
Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

(4) Der Diensteanbieter hat durch technische und orga-
nisatorische Vorkehrungen sicherzustellen, dass
1. der Nutzer seine Verbindung mit dem Diensteanbieter

jederzeit abbrechen kann,

2. die anfallenden personenbezogenen Daten über den
Ablauf des Zugriffs oder der sonstigen Nutzung unmit-
telbar nach deren Beendigung gelöscht oder gesperrt
werden können, 

3. der Nutzer Mediendienste gegen Kenntnisnahme
Dritter geschützt in Anspruch nehmen kann,

4. die personenbezogenen Daten über die Inan-
spruchnahme verschiedener Mediendienste durch
einen Nutzer getrennt verarbeitet werden können,

5. Daten nach § 19 Absatz 3 nur für Abrechnungszwecke
und

6. Nutzerprofile nach § 19 Absatz 4 nicht mit Daten über
den Träger des Pseudonyms zusammengeführt werden
können.

An die Stelle der Löschung nach Nummer 2 tritt eine Sper-
rung, soweit einer Löschung gesetzliche, satzungsmäßige
oder vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen.

(5) Die Weitervermittlung zu einem anderen Dienstean-
bieter ist dem Nutzer anzuzeigen.

(6) Der Diensteanbieter hat dem Nutzer die Inan-
spruchnahme von Mediendiensten und ihre Bezahlung
anonym oder unter Pseudonym zu ermöglichen, soweit
dies technisch möglich und zumutbar ist. Der Nutzer ist
über diese Möglichkeit zu informieren.

§ 19
Bestands-, Nutzungs-, und Abrechnungsdaten

(1) Der Diensteanbieter darf personenbezogene Daten
eines Nutzers ohne dessen Einwilligung nur erheben, ver-
arbeiten und nutzen, soweit sie für die Begründung, inhalt-
liche Ausgestaltung oder Änderung eines Vertragsverhält-
nisses mit ihm über die Nutzung von Mediendiensten
erforderlich sind (Bestandsdaten). Nach Maßgabe der
hierfür geltenden Bestimmungen darf der Diensteanbieter
Auskunft an Strafverfolgungsbehörden und Gerichte für
Zwecke der Strafverfolgung erteilen. 

(2) Der Diensteanbieter darf personenbezogene Daten
eines Nutzers ohne dessen Einwilligung nur erheben, ver-
arbeiten und nutzen, soweit dies erforderlich ist, um die
Inanspruchnahme von Mediendiensten zu ermöglichen
und abzurechnen (Nutzungsdaten). Nutzungsdaten sind
insbesondere
a) Merkmale zur Identifikation des Nutzers,
b) Angaben über Beginn und Ende sowie des Umfangs der

jeweiligen Nutzung und
c) Angaben über die vom Nutzer in Anspruch genomme-

nen Mediendienste.

(3) Der Diensteanbieter darf Nutzungsdaten eines Nutzers
über die Inanspruchnahme verschiedener Mediendienste
zusammenführen, soweit dies für Abrechnungszwecke mit
dem Nutzer erforderlich ist.

(4) Der Diensteanbieter darf aus Nutzungsdaten für
Zwecke der Werbung, der Marktforschung oder zur
bedarfsgerechten Gestaltung der Mediendienste Nut-
zungsprofile bei Verwendung von Pseudonymen erstellen,
sofern der Nutzer dem nicht widerspricht. Der Dienste-
anbieter hat den Nutzer auf sein Widerspruchsrecht im
Rahmen der Unterrichtung nach § 18 Absatz 1 hinzuwei-
sen. Diese Nutzungsprofile dürfen nicht mit Daten über
den Träger des Pseudonyms zusammengeführt werden.

(5) Der Diensteanbieter darf Nutzungsdaten über das
Ende des Nutzungsvorgangs hinaus verarbeiten und nut-
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zen, soweit sie für Zwecke der Abrechnung mit dem Nut-
zer erforderlich sind (Abrechnungsdaten). Zur Erfüllung
bestehender gesetzlicher, satzungsmäßiger oder vertrag-
licher Aufbewahrungsfristen darf der Diensteanbieter die
Daten sperren. 

(6) Der Diensteanbieter darf an andere Diensteanbieter
oder Dritte Abrechnungsdaten übermitteln, soweit dies
zur Ermittlung des Entgelts und zur Abrechnung mit dem
Nutzer erforderlich ist. Hat der Diensteanbieter mit einem
Dritten einen Vertrag über den Einzug des Entgelts
geschlossen, so darf er diesem Dritten Abrechnungsdaten
übermitteln, soweit es für diesen Zweck erforderlich ist.
Handelt es sich dabei um Daten, die beim Diensteanbieter
auch dem Fernmeldegeheimnis unterliegen, ist der Dritte
zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses zu verpflichten.
Zum Zwecke der Marktforschung anderer Diensteanbieter
dürfen anonymisierte Nutzungsdaten übermittelt werden.
Nach Maßgabe der hierfür geltenden Bestimmungen darf
der Diensteanbieter Auskunft an Strafverfolgungsbehör-
den und Gerichte für Zwecke der Strafverfolgung erteilen.

(7) Die Abrechnung über die Inanspruchnahme von
Mediendiensten darf Anbieter, Zeitpunkt, Dauer, Art,
Inhalt und Häufigkeit bestimmter von einem Nutzer in
Anspruch genommener Mediendienste nicht erkennen
lassen, es sei denn, der Nutzer verlangt einen Einzelnach-
weis.

(8) Der Diensteanbieter darf Abrechnungsdaten, die für
die Erstellung von Einzelnachweisen über die Inan-
spruchnahme bestimmter Angebote auf Verlangen des
Nutzers verarbeitet werden, höchstens bis zum Ablauf des
sechsten Monats nach Versendung der Rechnung spei-
chern. Werden gegen die Entgeltforderung innerhalb
dieser Frist Einwendungen erhoben oder diese trotz Zah-
lungsaufforderung nicht beglichen, dürfen die Abrech-
nungsdaten aufbewahrt werden, bis die Einwendungen
abschließend geklärt sind oder die Entgeltforderung begli-
chen ist.

(9) Liegen dem Diensteanbieter zu dokumentierende
tatsächliche Anhaltspunkte vor, dass seine Dienste von
bestimmten Nutzern in der Absicht in Anspruch genom-
men werden, das Entgelt nicht oder nicht vollständig zu
entrichten, darf er die personenbezogenen Daten dieser
Nutzer über das Ende des Nutzungsvorgangs sowie die in
Absatz 8 genannte Speicherfrist hinaus nur verarbeiten
und nutzen und an Dritte übermitteln, soweit dies zur
Durchsetzung seiner Ansprüche gegenüber dem Nutzer
erforderlich ist. Der Diensteanbieter hat die Daten unver-
züglich zu löschen, wenn die Voraussetzungen nach Satz 1
nicht mehr vorliegen oder die Daten für die Rechtsverfol-
gung nicht mehr benötigt werden. Der betroffene Nutzer
ist zu unterrichten, sobald dies ohne Gefährdung des mit
der Maßnahme verfolgten Zweckes möglich ist.

§ 20

Auskunftsrechte des Nutzers

(1) Der Diensteanbieter hat dem Nutzer auf Verlangen
unentgeltlich und unverzüglich Auskunft über die zu
seiner Person oder zu seinem Pseudonym gespeicherten
Daten zu erteilen. Die Auskunft kann auf Verlangen des
Nutzers auch elektronisch erteilt werden.

(2) Führt die journalistisch-redaktionelle Verwendung
personenbezogener Daten zur Verbreitung von Gegendar-
stellungen des Betroffenen oder zu Verpflichtungs-
erklärungen, Verfügungen oder Urteilen über die Unter-
lassung der Verbreitung oder über den Widerruf des

Inhalts der Daten, sind diese Gegendarstellungen, Unter-
lassungserklärungen oder Widerrufe zu den gespeicherten
Daten zu nehmen und dort für dieselbe Zeitdauer aufzube-
wahren wie die Daten selbst sowie bei einer Übermittlung
der Daten gemeinsam mit diesen zu übermitteln.

(3) Werden über Angebote personenbezogene Daten von
einem Diensteanbieter ausschließlich zu eigenen journa-
listisch-redaktionellen Zwecken verarbeitet und wird der
Nutzer dadurch in seinen schutzwürdigen Interessen
beeinträchtigt, kann er Auskunft über die zugrunde liegen-
den, zu seiner Person gespeicherten Daten verlangen. Die
Auskunft kann nach Abwägung der schutzwürdigen Inte-
ressen der Beteiligten verweigert werden, soweit durch die
Mitteilung die journalistische Aufgabe des Diensteanbie-
ters durch Ausforschung des Informationsbestandes
beeinträchtigt würde oder aus den Daten

1. auf Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung oder
Verbreitung mitgewirkt haben, oder

2. auf die Person des Einsenders oder des Gewährsträgers
von Beiträgen, Unterlagen und Mitteilungen für den
redaktionellen Teil geschlossen werden kann. Der Nut-
zer kann die Berichtigung unrichtiger Daten oder die
Hinzufügung einer eigenen Darstellung von angemesse-
nem Umfang verlangen. Für die Aufbewahrung und
Übermittlung gilt Absatz 2 entsprechend.

§ 21

Datenschutz-Audit

Zur Verbesserung von Datenschutz und Datensicherheit
können Diensteanbieter ihr Datenschutzkonzept sowie
ihre technischen Einrichtungen durch unabhängige und
zugelassene Gutachter prüfen und bewerten sowie das
Ergebnis der Prüfung veröffentlichen lassen. Die näheren
Anforderungen an die Prüfung und Bewertung, das Ver-
fahren sowie die Auswahl und Zulassung der Gutachter
werden durch besonderes Gesetz geregelt.“

14. Der bisherige § 18 wird § 22 und wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Verweisung auf „§ 8 und § 9 Ab-
satz 1“ durch die Verweisung auf „§ 12 und § 13
Absatz 1“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Verweisung auf „§§ 12 bis 16“
durch die Verweisung auf „§§ 16 bis 20“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Verweisung auf „§ 6 Absatz 2, § 7
Absatz 2 und 3, §§ 10, 12 bis 16“ durch die Verwei-
sung auf „§ 10 Absatz 3, § 11 Absatz 2 und 3, §§ 14, 16
bis 20“ und das Wort „Anbieter“ durch das Wort
„Diensteanbieter“ ersetzt.

bb) In Satz 3 wird das Wort „Anbieter“ durch das Wort
„Diensteanbieter“ ersetzt.

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Erweisen sich Maßnahmen gegenüber dem Ver-
antwortlichen nach § 6 Absatz 1 als nicht durchführbar
oder nicht erfolgversprechend, können Maßnahmen zur
Sperrung von Angeboten nach Absatz 2 auch gegen den
Diensteanbieter von fremden Inhalten nach den §§ 7 bis 9
gerichtet werden, sofern eine Sperrung technisch möglich
und zumutbar ist. § 6 Absatz 2 Satz 2 bleibt unberührt.“

d) In Absatz 5 wird das Wort „Anbieter“ durch das Wort
„Diensteanbieter“ ersetzt.



Für das Land Baden-Württemberg:

gez. Erwin Teufel

Berlin, den 20. Dezember 2001

Für den Freistaat Bayern:

gez. Dr. Edmund Stoiber

Berlin, den 20. Dezember 2001

Für das Land Berlin:

gez. Klaus Wowereit

Berlin, den 20. Dezember 2001

Für das Land Brandenburg:

gez. Dr. h.c. Manfred Stolpe

Berlin, den 20. Dezember 2001
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e) In Absatz 6 Satz 2 und 3 wird jeweils das Wort „Anbie-
ter“ durch das Wort „Diensteanbieter“ ersetzt.

15. Der bisherige § 19 wird § 23.

16. Der bisherige § 20 wird § 24 und wie folgt gefasst:

„§ 24

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig,

1. entgegen § 10 Absatz 1 den Namen oder die Anschrift
und bei juristischen Personen den Namen oder die
Anschrift des Vertretungsberechtigten nicht oder
nicht richtig angibt, 

2. entgegen § 10 Absatz 2 eine Information, nicht, nicht
richtig, oder nicht vollständig verfügbar hält,

3. entgegen § 10 Absatz 3 als Diensteanbieter von journa-
listisch-redaktionell gestalteten Angeboten einen
Verantwortlichen nicht oder nicht richtig angibt,

4. entgegen § 12 Absatz 1 Nr. 1 Mediendienste anbietet,
sofern diese Handlung nicht bereits durch das Straf-
gesetzbuch mit Strafe bedroht ist,

5. entgegen § 12 Absatz 1 Nr. 2 Mediendienste anbietet,
die wegen Kriegsverherrlichung unzulässig sind,

6. entgegen § 12 Absatz 1 Nrn. 4 oder 5 Mediendienste
anbietet, die unzulässig sind, weil sie Menschen, die
sterben oder schweren körperlichen oder seelischen
Leiden ausgesetzt sind oder waren, in einer die Men-
schenwürde verletzenden Weise darstellen und ein
tatsächliches Geschehen wiedergeben, ohne dass ein
überwiegendes berechtigtes Interesse gerade an dieser
Form der Berichterstattung vorliegt oder in sonstiger
Weise die Menschenwürde verletzen,

7. Mediendienste nach § 2 Absatz 2 Nrn. 1 bis 3, die
geeignet sind, das körperliche, geistige oder seelische
Wohl von Kindern oder Jugendlichen zu beeinträchti-
gen, entgegen § 12 Absatz 2 verbreitet, ohne aufgrund
der Sendezeit oder auf andere Weise Vorsorge getroffen
zu haben, dass Kinder oder Jugendliche die Sendun-
gen üblicherweise nicht wahrnehmen,

8. Mediendienste nach § 2 Absatz 2 Nr. 4, die geeignet
sind, das körperliche, geistige oder seelische Wohl von
Kindern oder Jugendlichen zu beeinträchtigen, ent-
gegen § 12 Absatz 4 verbreitet, ohne Vorkehrungen
getroffen zu haben, die dem Nutzer die Sperrung die-
ser Angebote ermöglichen,

9. entgegen § 12 Absatz 5 einen Jugendschutzbeauftrag-
ten nicht bestellt oder eine Organisation der freiwilli-
gen Selbstkontrolle zur Wahrnehmung dieser Auf-
gaben nicht verpflichtet,

10. entgegen § 17 Absatz 4 die Erbringung von Medien-
diensten von einer Einwilligung des Nutzers in eine
Verarbeitung oder Nutzung seiner Daten für andere
Zwecke abhängig macht,

11. entgegen § 18 Absatz 1 Sätze 1 oder 2 oder § 19 Ab-
satz 4 Satz 2 den Nutzer nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig unterrichtet,

12. entgegen § 18 Absatz 2 oder 4 Satz 1 Nrn. 1 bis 5 einer
dort genannten Pflicht zur Sicherstellung nicht oder
nicht richtig nachkommt,

13. entgegen § 19 personenbezogene Daten erhebt, ver-
arbeitet, nutzt oder nicht oder nicht rechtzeitig löscht,

14. entgegen § 19 Absatz 4 Satz 3 ein Nutzungsprofil mit
Daten über den Träger des Pseudonyms zusammen-
führt,

15. entgegen einer Anordnung durch die zuständige Auf-
sichtsbehörde nach § 22 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3
ein Angebot nicht sperrt,

16. entgegen § 22 Absatz 6 Satz 3 Angebote gegen den
Abruf durch die zuständige Aufsichtsbehörde sperrt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis
zu 250 000,– Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nrn. 1 bis 3
und 10 bis 14 mit einer Geldbuße bis zu 50 000,– Euro,
geahndet werden.“

17. Der bisherige § 20 a wird § 24 a und in Satz 1 wird die
Verweisung auf „§ 8 Absatz 1 Nr. 3“ durch die Verweisung
auf „§ 12 Absatz 1 Nr. 3“ ersetzt.

18. Die bisherigen §§ 21 bis 23 werden die neuen §§ 25 bis 27.

A r t i k e l  4

Übergangsbestimmung, Kündigung, In-Kraft-Treten,
Neubekanntmachung

(1) Für die Kündigung der in den Artikeln 1 bis 3 geänder-
ten Staatsverträge sind die dort vorgesehenen Kündigungs-
vorschriften maßgebend.

(2) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Juli 2002 in Kraft. Sind
bis zum 30. Juni 2002 nicht alle Ratifikationsurkunden bei der
Staats- oder Senatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsi-
dentenkonferenz hinterlegt, wird der Staatsvertrag gegen-
standslos.

(3) Die Staats- oder Senatskanzlei des Vorsitzenden der
Ministerpräsidentenkonferenz teilt den Ländern die Hinter-
legung der Ratifikationsurkunden mit.

(4) Die Staats- und Senatskanzleien der Länder werden
ermächtigt, den Wortlaut des Rundfunkstaatsvertrages, des
Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages und des Medien-
dienste-Staatsvertrages in der Fassung, die sich aus den
Artikeln 1 bis 3 ergibt, mit neuem Datum bekannt zu machen.



Freitag, den 28. Juni 2002 105HmbGVBl. Nr. 19

Für die Freie Hansestadt Bremen:
gez. Henning Scherf
Berlin, den 20. Dezember 2001

Für die Freie und Hansestadt Hamburg:
gez. Ole von Beust
Berlin, den 20. Dezember 2001

Für das Land Hessen:
gez. Roland Koch
Berlin, den 20. Dezember 2001

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:
gez. Dr. Harald Ringstorff
Berlin, den 20. Dezember 2001

Für das Land Niedersachsen:
gez. Sigmar Gabriel
Berlin, den 20. Dezember 2001

Für das Land Nordrhein-Westfalen:
gez. Wolfgang Clement
Düsseldorf, den 21. Dezember 2001

Für das Land Rheinland-Pfalz:
gez. Kurt Beck
Berlin, den 20. Dezember 2001

Für das Saarland:
gez. Peter Müller
Berlin, den 20. Dezember 2001

Für den Freistaat Sachsen:
gez. Prof. Dr. Kurt Biedenkopf
Berlin, den 20. Dezember 2001

Für das Land Sachsen-Anhalt:
gez. Dr. Reinhard Höppner
Berlin, den 20. Dezember 2001

Für das Land Schleswig-Holstein:
gez. Heide Simonis
Berlin, den 20. Dezember 2001

Für den Freistaat Thüringen:
gez. Dr. Bernhard Vogel
Berlin, den 20. Dezember 2001

Sechstes Gesetz

zur Änderung des Gesetzes

über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen in Hamburg

Vom 18. Juni 2002

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:

Einziger Paragraph

§ 1 Absatz 4 des Gesetzes über den Abbau der Fehlsub-
ventionierung im Wohnungswesen in Hamburg in der Fassung
vom 7. Juli 1998 (HmbGVBl. S. 125), geändert am 19. Juli 2000
(HmbGVBl S. 164), erhält folgende Fassung:

„(4) Der nach Absatz 3 berechnete Grundbetrag der Aus-
gleichszahlung wird mit Wirkung ab dem 1. Januar

im Jahre 2001 um 25 vom Hundert und
im Jahre 2002 um 50 vom Hundert

gemindert. Ab 1. Juli 2002 entfällt die Pflicht zur Ausgleichs-
zahlung.“

Ausgefertigt Hamburg, den 18. Juni 2002.

Der Senat



(1) Das Landschaftsprogramm einschließlich Arten- und
Biotopschutzprogramm für die Freie und Hansestadt Hamburg
vom 14. Juli 1997 (HmbGVBl. S. 363) wird im Geltungsbereich
des Mühlenberger Lochs westlich des Flugzeugwerks und
westlich der Landebahn sowie des Rüschkanals und der Rüsch-
halbinsel nordöstlich der Landebahn (Bezirk Hamburg-Mitte,
Ortsteil 139) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Landschafts-
programms einschließlich Arten- und Biotopschutzprogramm

und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht werden beim
Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

Ein Abdruck der Pläne und der Erläuterungsbericht 
können beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätz-
liche Abdrucke beim Bezirksamt vorhanden sind, werden sie
kostenfrei zur Verfügung gestellt.
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(1) Der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt
Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
22. Oktober 1997 (HmbGVBl. S. 485) wird im Geltungsbereich
des Mühlenberger Lochs westlich des Flugzeugwerks und
westlich der Landebahn sowie des Rüschkanals und der Rüsch-
halbinsel nordöstlich der Landebahn (Bezirk Hamburg-Mitte,
Ortsteil 139) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Flächen-
nutzungsplans und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht
werden beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jeder-
mann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und der Erläuterungsbericht 
können beim örtlich zuständigen Bezirksamt während 
der Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit

zusätzliche Abdrucke beim Bezirksamt vorhanden sind,
werden sie kostenfrei zur Verfügung gestellt.

2. Unbeachtlich sind

a) eine Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1
und 2 des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 27. August
1997 (BGBl. 1997 I S. 2142, 1998 I S. 137), zuletzt 
geändert am 15. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3762),
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und

b) Mängel der Abwägung,
wenn sie nicht in den Fällen des Buchstabens a innerhalb
eines Jahres, in den Fällen des Buchstabens b innerhalb von
sieben Jahren seit dem In-Kraft-Treten der Änderung des
Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber der Behörde
für Bau und Verkehr geltend gemacht worden sind; der
Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen
soll, ist darzulegen.

Vierzigste Änderung des Flächennutzungsplans 

für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 18. Juni 2002

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

Ausgefertigt Hamburg, den 18. Juni 2002.

Der Senat

Zwölfte Änderung des Landschaftsprogramms 

einschließlich Arten- und Biotopschutzprogramm für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 18. Juni 2002

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

Ausgefertigt Hamburg, den 18. Juni 2002.

Der Senat
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Erster Teil

Einleitende Vorschriften

§ 1

Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für den Schutz vor Sturmfluten
(Flutschutz) von Grundstücken und Gebäuden im Gebiet der
HafenCity. Der Geltungsbereich ist im anliegenden Lageplan
dargestellt.

(2) Diese Verordnung gilt nicht für Anlagen des öffent-
lichen Verkehrs und ihre Nebenanlagen sowie zulässige
Nutzungen für Hafenzwecke gemäß § 6 Absatz 1 des Hafen-
entwicklungsgesetzes vom 25. Januar 1982 (HmbGVBl. S. 19),
zuletzt geändert am 4. Dezember 2001 (HmbGVBl. S. 462), in
der jeweils geltenden Fassung.

§ 2

Grundsatz, Entbehrlichkeit von Ausnahmen

(1) Im Geltungsbereich der Verordnung sind Grundstücke
und Gebäude, die dem Aufenthalt von Menschen, insbeson-
dere dem Wohnen, dienen, nach Maßgabe dieser Verordnung
ausreichend vor Sturmfluten zu schützen.

(2) Ausnahmen im Einzelfall gemäß § 63 b Absatz 5 HWaG
vom Verbot gemäß § 63 b Absatz 1 HWaG sind entbehrlich,
soweit für die betreffenden Grundstücke und Gebäude die
Anforderungen dieser Verordnung eingehalten werden.

§ 3

Begriffe

(1) Flutschutzanlagen sind sämtliche Bestandteile eines
Grundstückes oder Gebäudes, die nach Maßgabe des § 10 dazu
erforderlich oder bestimmt sind, dieses und seine Nutzung vor
Sturmfluten zu schützen, ohne Hochwasserschutzanlage im
Sinne des § 3 a HWaG zu sein.

(2) Hoch liegende Flächen sind solche Flächen, die den
Anforderungen gemäß § 11 insbesondere an Mindesthöhe und
Beschaffenheit entsprechen und deshalb auch bei Sturmfluten
benutzbar sind.

(3) Sonstige Flächen sind alle Flächen außerhalb von
Gebäuden, die nicht den Anforderungen gemäß § 11 an hoch
liegende Flächen entsprechen.

(4) Flutschutzgemeinschaften sind privatrechtliche Zusam-
menschlüsse der gemäß § 4 Absatz 1 verantwortlichen Perso-
nen mit dem Zweck der gemeinsamen Sicherung mehrerer
Grundstücke und ihrer Nutzung vor Sturmfluten.

(5) Sturmflutgefährdete Zeit ist die Zeit vom 15. September
bis zum 31. März.

§ 4

Verantwortliche Personen

(1) Verantwortlich für die Einhaltung der Anforderungen
dieser Verordnung sind die Eigentümerinnen und Eigentümer
der Grundstücke und der Gebäude, soweit die Verordnung
nichts Abweichendes regelt; an die Stelle der Eigentüme-
rinnen und Eigentümer treten Erbbauberechtigte.

(2) Die Vorschriften der Hamburgischen Bauordnung über
die am Bau Beteiligten bleiben unberührt.

§ 5

Flutschutzgemeinschaften

(1) Zum Zweck der gemeinsamen Sicherung mehrerer
Grundstücke und ihrer Nutzung vor Sturmfluten können die
gemäß § 4 Absatz 1 verantwortlichen Personen Flutschutz-
gemeinschaften als privatrechtliche Zusammenschlüsse bilden.
Erstrecken sich Flutschutzanlagen dergestalt über mehrere
Grundstücke, dass nur eine gemeinsame Sicherung möglich
ist, oder sind mehrere Flutschutzanlagen auf unterschied-
lichen Grundstücken durch Öffnungen miteinander verbun-
den, muss für diese Grundstücke eine Flutschutzgemeinschaft
bestehen.

(2) Die Gründung von Flutschutzgemeinschaften ist der
zuständigen Wasserbehörde anzuzeigen. Mit der Anzeige sind
Name und Sitz der Flutschutzgemeinschaft, die zugehörigen
Grundstücke (Flurstücksbezeichnungen) sowie Namen und
Anschriften der vertretungsbefugten Personen mitzuteilen.
Spätere Änderungen sind der zuständigen Wasserbehörde
unverzüglich anzuzeigen.

(3) Flutschutzgemeinschaften treten neben die gemäß § 4
verantwortlichen Personen. Sie nehmen die Aufgaben der
laufenden Überwachung, der Unterhaltung und des Betriebs
nach den Vorschriften des Dritten und Vierten Teils dieser
Verordnung wahr. Die Aufgaben der oder des Flutschutz-
beauftragten bleiben unberührt.

§ 6

Flutschutzbeauftragte oder -beauftragter

(1) Für jedes Grundstück oder für mehrere Grundstücke,
die zu einer Flutschutzgemeinschaft gehören, haben die ver-
antwortlichen Personen oder die Flutschutzgemeinschaft eine
sachkundige Person als Flutschutzbeauftragte oder -beauftrag-
ter sowie deren Stellvertretung zu bestellen. Die oder der Flut-
schutzbeauftragte sowie deren Stellvertretung ist der zustän-
digen Wasserbehörde zu benennen.

(2) Die oder der Flutschutzbeauftragte berät die verant-
wortlichen Personen oder die Flutschutzgemeinschaft in allen
Angelegenheiten, die für den Flutschutz bedeutsam sein
können.

Verordnung

zum Schutz vor Sturmfluten im Gebiet der HafenCity

(Flutschutzverordnung-HafenCity)

Vom 18. Juni 2002

Auf Grund von § 63 b Absatz 6 des Hamburgischen Wasser-
gesetzes (HWaG) vom 20. Juni 1960 (HmbGVBl. S. 335),
zuletzt geändert am 18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 251, 256), wird
verordnet:
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(3) Die oder der Flutschutzbeauftragte ist unbeschadet
weiterer Aufgaben nach dieser Verordnung insbesondere
berechtigt und verpflichtet,

1. die Einhaltung der Anforderungen an den Flutschutz zu
überwachen; sie oder er hat den verantwortlichen Personen
festgestellte Mängel mitzuteilen und Maßnahmen zu ihrer
Beseitigung vorzuschlagen,

2. die verantwortlichen Personen sowie Nutzungsberechtigte
über die Gefahren von Sturmfluten aufzuklären und das
Gefahrenbewusstsein zu erhalten.

(4) Die zuständige Wasserbehörde kann im Einzelfall die
Aufgaben der oder des Flutschutzbeauftragten näher regeln
oder erweitern, wenn der Flutschutz dies erfordert.

§ 7

Aufsicht, Ausnahmen und Befreiungen

(1) Die zuständige Wasserbehörde überwacht die Ein-
haltung der Vorschriften dieser Verordnung, soweit diese
Verordnung nichts Abweichendes regelt. Die Zuständigkeit
der Bauaufsichtsbehörde bleibt davon unberührt; sie beteiligt
die zuständige Wasserbehörde, soweit Belange des Flut-
schutzes betroffen sind.

(2) Zur Überwachung der Einhaltung der Anforderungen
dieser Verordnung kann die zuständige Wasserbehörde an
geeigneten Stellen die Kennzeichnung der Höhenlage ver-
langen.

(3) Die zuständige Wasserbehörde kann von den Vorschrif-
ten dieser Verordnung Ausnahmen zulassen und auf besonde-
ren Antrag Befreiungen erteilen, wenn der Flutschutz nicht
gefährdet wird und ein berechtigtes Interesse die Ausnahme
oder Befreiung erfordert. Über Ausnahmen und Befreiungen
von Anforderungen, die Gegenstand des Baugenehmigungs-
verfahrens sind, entscheidet die Bauaufsichtsbehörde unter
Beteiligung der zuständigen Wasserbehörde.

§ 8

Verfahrensvorschriften

(1) Die Einhaltung der baulichen Anforderungen dieser
Verordnung werden im Baugenehmigungsverfahren unter
Beteiligung der zuständigen Wasserbehörde geprüft. Die hier-
für erforderlichen Unterlagen sind entsprechend der Bauvor-
lagenverordnung mit dem Bauantrag einzureichen.

(2) Ist ein Baugenehmigungsverfahren nicht vorgesehen
oder besteht im Baugenehmigungsverfahren eine einge-
schränkte Prüfungspflicht für die Bauaufsichtsbehörde, bedür-
fen die Errichtung und Umgestaltung der Flutschutzanlagen
der vorherigen Genehmigung durch die zuständige Wasser-
behörde. Die Vorschriften für das Baugenehmigungsverfahren
gelten entsprechend.

(3) Der Beginn der erstmaligen Nutzung von Gebäuden ist
der zuständigen Wasserbehörde mit Datum mindestens sechs
Wochen vorher anzuzeigen. Mit der Anzeige sind der zustän-
digen Wasserbehörde in zweifacher Ausfertigung vorzulegen

1. mit Höhenangaben versehene Pläne des Grundstücks und
des fertiggestellten Gebäudes im Maßstab 1: 200, in denen
die Flutschutzanlagen und die hoch liegenden Flächen
gemäß § 11 mit ihren besonders gefährdeten Bestandteilen
wie Öffnungen und Rohrdurchführungen mit ihren Ver-
schlüssen dargestellt und besonders gekennzeichnet sind,

2. der Unterhaltungsplan gemäß § 16,

3. der Flutschutzplan gemäß § 17.

Die zuständige Wasserbehörde kann den Beginn der Nutzung
innerhalb eines Monats untersagen, wenn dies aus Gründen
des Sturmflutschutzes erforderlich ist. Maßgeblich für den
Beginn der Fristen ist der Eingang der vollständigen Anzeige
bei der zuständigen Wasserbehörde. Nach anderen Vorschrif-
ten erforderliche Anzeigen bleiben hiervon unberührt.

(4) Sind nach Beginn der Nutzung von Gebäuden erfol-
gende bauliche Veränderungen an den Flutschutzanlagen
abgeschlossen, ist dies der zuständigen Wasserbehörde anzu-
zeigen. Der Anzeige sind aktualisierte Unterlagen gemäß
Absatz 3 Satz 2 beizufügen.

(5) Auf die Anzeigepflicht gemäß Absätze 3 und 4 ist in der
Baugenehmigung oder der Genehmigung gemäß Absatz 2
hinzuweisen.

Zweiter Teil

Bauvorschriften

§ 9

Verhältnis zum allgemeinen Baurecht

Soweit diese Verordnung keine abweichenden Anforderun-
gen stellt, bleiben die allgemeinen baurechtlichen Vorschriften
sowie darauf beruhende Rechtsvorschriften in der jeweils
geltenden Fassung unberührt.

§ 10

Flutschutzanlagen

(1) Flutschutzanlagen müssen so beschaffen sein, dass sie
ihren Zweck, vor Sturmfluten zu schützen, jederzeit wirksam
erfüllen können.

(2) Flutschutzanlagen müssen für sich oder zusammen mit
anderen Flutschutzanlagen oder hoch liegenden Flächen
gemäß § 11 eine Schutzhöhe von mindestens 7,50 m über NN
dauerhaft gewährleisten. Wenn der Flutschutz dies erfordert,
können im Einzelfall eine größere Mindesthöhe oder andere
Maßnahmen mit vergleichbarer Wirkung verlangt werden;
dies gilt insbesondere für die Wind und Wellen zugewandten
Bereiche (Luvseiten).

(3) Die Fußbodenhöhe von Wohnungen und Räumen, in
denen übernachtet werden soll, darf nicht unterhalb der
Mindesthöhe gemäß Absatz 2 liegen.

(4) Öffnungen in Flutschutzanlagen unterhalb der Min-
desthöhe gemäß Absatz 2 sind zu vermeiden; sie können
ausnahmsweise gemäß § 7 Absatz 3 zugelassen werden. Die
Öffnungen sind mit flutsicheren Verschlüssen zu versehen;
Verschlüsse mit Motorantrieb müssen auch bei Ausfall des
Antriebs geschlossen werden können. Der Schließbereich ist
frei zu halten und darf insbesondere nicht als Abstell- oder
Lagerplatz genutzt werden.

(5) Flutschutzanlagen müssen so zugänglich sein, dass ihre
Überprüfung und die Aufrechterhaltung des Flutschutzes im
Fall einer Sturmflut jederzeit ohne weiteres möglich ist.

(6) Während der sturmflutgefährdeten Zeit dürfen an den
Flutschutzanlagen keinerlei Arbeiten vorgenommen werden;
hiervon ausgenommen sind Notarbeiten, die zur Aufrecht-
erhaltung der Funktion der Flutschutzanlagen unentbehrlich
sind und deshalb keinen Aufschub dulden. In besonders
begründeten Fällen kann die zuständige Wasserbehörde Aus-
nahmen zulassen, wenn der Flutschutz gewährleistet ist.



Freitag, den 28. Juni 2002 109HmbGVBl. Nr. 19

§ 11

Hoch liegende Flächen

(1) Hoch liegende Flächen müssen dauerhaft eine Min-
desthöhe von 7,50 m über NN aufweisen. Die Flächen müssen
so beschaffen sein, dass sie Sturmfluten bis zur Mindesthöhe
schadlos überstehen können. Wenn der Flutschutz dies erfor-
dert, können im Einzelfall eine größere Mindesthöhe oder
andere Maßnahmen mit vergleichbarer Wirkung verlangt
werden; dies gilt insbesondere für die Wind und Wellen zuge-
wandten Bereiche (Luvseiten).

(2) Die Randbereiche hoch liegender Flächen müssen so
zugänglich sein, dass sie jederzeit auf ihre Flutsicherheit hin
überprüfbar sind.

(3) Während der sturmflutgefährdeten Zeit dürfen keiner-
lei Arbeiten vorgenommen werden, die die Flutsicherheit der
hoch liegenden Flächen beeinträchtigen können; hiervon aus-
genommen sind Notarbeiten, die zur Aufrechterhaltung der
Funktion der hoch liegenden Flächen unentbehrlich sind und
deshalb keinen Aufschub dulden. In besonders begründeten
Fällen kann die zuständige Wasserbehörde Ausnahmen zu-
lassen.

§ 12

Leitungen

Leitungen sind so herzustellen und zu betreiben, dass sie
den Flutschutz nicht gefährden. Sie sind zu bündeln und ins-
besondere gegen Umläufigkeit, unterschiedliche Setzungen
und Korrosion zu sichern. Rohrleitungen müssen durch
Schieber unterbrochen werden können; dabei ist die Funktion
von Abwassereinrichtungen auch für den Fall einer Sturmflut
sicherzustellen.

§ 13

Wegeverbindungen, Fluchtwege von sonstigen Flächen

(1) Von jedem Gebäude und von jeder hoch liegenden
Fläche gemäß § 11 aus sind jederzeit zugängliche Wegever-
bindungen mit einer durchgehenden Mindesthöhe von 7,50 m
über NN zu flutsicheren öffentlichen Wegen herzustellen, so
dass die Gebäude und die flutsicheren hoch liegenden Flächen
auch bei Sturmflut jederzeit erreicht und verlassen werden
können.

(2) Von sonstigen Flächen, die allgemein zugänglich sind,
sind jederzeit zugängliche Fluchtwege zu flutsicheren öffent-
lichen Wegen, auf hoch liegende Flächen gemäß § 11 oder in
flutsichere Gebäude herzustellen und durch geeignete Beschil-
derung ausreichend zu kennzeichnen. Auf die Gefahr bei
Sturmfluten ist auf den sonstigen Flächen hinzuweisen.

Dritter Teil

Betriebs- und Unterhaltungsvorschriften

§ 14

Allgemeines

(1) Flutschutzanlagen sind so zu betreiben und zu unter-
halten, dass sie ihren Zweck, vor Sturmfluten zu schützen,
jederzeit erfüllen können.

(2) Hoch liegende Flächen gemäß § 11 einschließlich ihrer
Wegeverbindungen sind so zu betreiben und zu unterhalten,
dass sie Sturmfluten bis zur Mindesthöhe schadlos überstehen
können.

(3) Mängel sind unverzüglich zu beseitigen. Soweit erfor-
derlich, sind geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen.

§ 15
Regelmäßige Überprüfungen

(1) Der bauliche Zustand und die Funktionsfähigkeit von
Flutschutzanlagen sowie von hoch liegenden Flächen gemäß
§ 11 sowie die funktionsfähige Verfügbarkeit der notwendigen
Hilfsmittel für den Fall einer Sturmflut sind mindestens ein-
mal jährlich innerhalb eines Monats vor Beginn der sturmflut-
gefährdeten Zeit vom Flutschutzbeauftragten zu überprüfen.
Der zuständigen Wasserbehörde ist die Teilnahme an der
Überprüfung zu ermöglichen.

(2) Bei der Überprüfung ist insbesondere auf den ord-
nungsgemäßen Zustand der Dichtungen zu achten; bei
beweglichen Einrichtungen und Verschlüssen sind Probeläufe
durchzuführen.

(3) Über das Ergebnis der Überprüfung ist innerhalb von
zwei Wochen ein Protokoll anzufertigen, von dem die zustän-
dige Wasserbehörde unverzüglich eine Abschrift erhält. Das
Protokoll ist für fünf Jahre aufzubewahren.

§ 16
Unterhaltungsplan

(1) Für jedes Grundstück oder für mehrere Grundstücke,
die zu einer Flutschutzgemeinschaft gehören, muss ein Unter-
haltungsplan bestehen. Der Unterhaltungsplan ist bei Ände-
rungen fortzuschreiben.

(2) Der Unterhaltungsplan muss die zu unterhaltenden
Anlagen und Einrichtungen einzeln unter Angabe ihrer
genauen Lage und Funktion sowie ihres Unterhaltungsbedarfs
nach Inhalt und Zeit aufführen. Er muss die Flutschutzbeauf-
tragte oder den Flutschutzbeauftragten mit Namen und
Anschrift benennen.

(3) Die oder der Flutschutzbeauftragte hat für die erst-
malige Aufstellung und die Fortschreibung des Unter-
haltungsplanes zu sorgen.

(4) Der zuständigen Wasserbehörde ist eine Abschrift des
Unterhaltungsplans und jeder Fortschreibung einzureichen.
Sie kann Änderungen und Ergänzungen des Unterhaltungs-
plans verlangen, soweit der Flutschutz dies erfordert.

§ 17
Flutschutzplan

(1) Für jedes Grundstück oder für mehrere Grundstücke,
die zu einer Flutschutzgemeinschaft gehören, muss ein Flut-
schutzplan mit den erforderlichen Regelungen über die
Organisation und Aufgabenverteilung zur Aufrechterhaltung
des Flutschutzes im Fall einer Sturmflut bestehen. Der
Flutschutzplan ist bei Änderungen fortzuschreiben.

(2) Der Flutschutzplan enthält insbesondere
1. die Namen der oder des Flutschutzbeauftragten, ihrer oder

seiner Stellvertretung sowie der weiteren mit Aufgaben der
Aufrechterhaltung des Flutschutzes betrauten Personen mit
genauer Angabe ihrer Erreichbarkeit,

2. die Festlegung von Weisungsbefugnissen,
3. das Verfahren zur Alarmierung der mit der Aufrecht-

erhaltung des Flutschutzes betrauten Personen,
4. die Aufgaben der mit der Aufrechterhaltung des Flut-

schutzes betrauten Personen unter genauer Bezeichnung
der einzelnen Maßnahmen, wie Schließen von Verschlüssen
und Schiebern, Aus- und Einschalten von Anlagen wie
Notstromaggregaten, Notbeleuchtung, Kontrolllauf der
Pumpen,
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5. Regelungen über die Kommunikation im Fall einer Sturm-
flut,

6. Angaben über Art, Umfang und Verwahrungsort zur Ver-
fügung stehender Hilfsmittel,

7. Bezeichnung der Flucht- und Rettungswege mit Lageplan,

8. Anweisungen für Erste Hilfe.

(3) Die oder der Flutschutzbeauftragte hat für die erst-
malige Aufstellung und Fortschreibung des Flutschutzplans
zu sorgen. 

(4) Der zuständigen Wasserbehörde sind zwei Ausfertigun-
gen des Flutschutzplans und jeder Fortschreibung einzurei-
chen. Sie kann Änderungen und Ergänzungen des Flutschutz-
plans verlangen, soweit der Flutschutz dies erfordert.

(5) Der Flutschutzplan ist in seiner jeweiligen Fassung an
einem allgemein zugänglichen Ort auf dem Grundstück stän-
dig auszuhängen; besteht er für eine Flutschutzgemeinschaft,
ist er auf jedem der Flutschutzgemeinschaft zugehörigen
Grundstück auszuhängen.

§ 18

Sturmflutfall

(1) Die oder der Flutschutzbeauftragte leitet und koordi-
niert die Aufrechterhaltung des Flutschutzes im Fall einer
Sturmflut nach Maßgabe des Flutschutzplans. Sie oder er hat
die dafür geeigneten und erforderlichen Maßnahmen anzuord-
nen. Den Anordnungen ist Folge zu leisten.

(2) Die oder der Flutschutzbeauftragte hat die erforder-
lichen Meldungen an die zuständigen Behörden zu veran-
lassen; insbesondere bei Gefahren für Personen ist unver-
züglich die zuständige Katastrophenschutzbehörde zu infor-
mieren.

§ 19

Übungen

(1) Die oder der Flutschutzbeauftragte und ihre oder seine
Stellvertretung haben mit den weiteren mit Aufgaben der Auf-
rechterhaltung des Flutschutzes betrauten Personen jährlich
für ihren Verantwortungsbereich eine Übung durchzuführen,
bei der der Eintritt einer Sturmflut anzunehmen ist.

(2) Bei der Übung ist der Flutschutzplan auf seine Eignung
zu überprüfen. Die mit Aufgaben der Aufrechterhaltung des
Flutschutzes betrauten Personen sollen ihre Fertigkeiten üben
und nachweisen, dass sie ihre Aufgaben erfüllen können.

(3) Über das Ergebnis der Übung ist innerhalb von zwei
Wochen ein Protokoll anzufertigen, von dem die zuständige
Wasserbehörde unverzüglich eine Abschrift erhält. Das Proto-
koll ist für drei Jahre aufzubewahren.

§ 20
Verbotene Handlungen

Es ist allgemein verboten,
1. Flutschutzanlagen und hoch liegende Flächen gemäß § 11

einschließlich ihres Zubehöres ohne die dafür erforder-
lichen Genehmigungen oder Anzeigen zu verändern, ins-
besondere zu beschädigen,

2. dem Flutschutz dienende Markierungen und Beschilde-
rungen zu entfernen,

3. auf sonstigen Flächen zu wohnen,
4. auf sonstigen Flächen in der sturmflutgefährdeten Zeit zu

übernachten,
5. sich auf sonstigen Flächen im Fall einer Sturmflut aufzu-

halten,
6. auf sonstigen Flächen in der sturmflutgefährdeten Zeit

Gegenstände zu lagern.

Vierter Teil
Schlussvorschriften

§ 21
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig nach § 102 Absatz 1 Nummer 15 HWaG
handelt, wer
1. entgegen § 8 Absatz 3 oder 4 die erforderliche Anzeige

unterlässt,
2. entgegen § 10 Absatz 5 oder § 11 Absatz 2 die erforderliche

Zugänglichkeit verhindert, 
3. entgegen § 10 Absatz 6 oder § 11 Absatz 3 während der

sturmflutgefährdeten Zeit unberechtigt Arbeiten vor-
nimmt,

4. entgegen § 13 die jederzeitige Zugänglichkeit der Wege-
verbindungen und Fluchtwege verhindert,

5. entgegen § 18 Absatz 1 einer Anordnung der oder des
Flutschutzbeauftragten nicht Folge leistet,

6. entgegen § 20 eine der dort verbotenen Handlungen
vornimmt.

§ 22
In-Kraft-Treten, Übergangsvorschrift

(1) Diese Verordnung tritt am ersten Tag des auf die
Verkündung folgenden Monats in Kraft.

(2) Diese Verordnung gilt nicht für zum Zeitpunkt des
In-Kraft-Tretens dieser Verordnung berechtigt ausgeübte
sowie bestandskräftig genehmigte Nutzungen. Für solche Nut-
zungen kann die zuständige Wasserbehörde die Einhaltung
von Anforderungen dieser Verordnung verlangen, wenn dies
aus Gründen des Flutschutzes erforderlich ist.

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 18. Juni 2002.
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§ 1

§ 6 Absatz 1 Satz 1 des Hamburgischen Reisekostengesetzes
in der bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Fassung wird wie
folgt geändert:
1. In Nummer 1 werden die Beträge „23“ und „19“ durch die

Beträge „29“ und „25“ ersetzt.
2. In Nummer 2 werden die Beträge „46“ und „38“ durch die

Beträge „52“ und „44“ ersetzt.

§ 2

§ 6 des Hamburgischen Reisekostengesetzes wird wie folgt
geändert:
1. Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:
1.1 In Nummer 1 werden die Beträge „12“ und „10“ durch die

Beträge „15“ und „13“ ersetzt.

1.2 In Nummer 2 werden die Beträge „24“ und „19“ durch die
Beträge „27“ und „22“ ersetzt.

2. In Absatz 4 wird der Betrag „4 Cent“ durch den Betrag
„5 Cent“ ersetzt.

§ 3

(1) § 1 tritt mit Wirkung vom 1. Dezember 2000 in Kraft.

(2) § 2 Nummer 1 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2002 in
Kraft.

(3) Im Übrigen tritt diese Verordnung am Tage nach der
Verkündung in Kraft.

Siebente Verordnung

zur Änderung des Hamburgischen Reisekostengesetzes

Vom 18. Juni 2002

Auf Grund von § 24 Nummer 2 des Hamburgischen Reise-
kostengesetzes in der Fassung vom 21. Mai 1974 (HmbGVBl.
S. 159), zuletzt geändert am 11. September 2001 (HmbGVBl.
S. 337, 338, 384), wird verordnet:

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 18. Juni 2002.
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